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„Es gibt keine zweite Chance für den 
ersten Eindruck“, dieser Grundsatz 
gilt auch für Gebäude. Die Fassade 
prägt maßgeblich den Charakter 
eines Einfamilienhauses, kann die 
Energieeffizienz verbessern und 
trägt damit auch zur Wertsteige-
rung der Immobilie bei. Allerdings 
sind bei der Fassadengestaltung in 
Deutschland gesetzliche Vorgaben 
zu beachten.   
 
Die Farbe blättert, der Putz bröckelt, 
es sind Risse zu sehen? Dann ist eine 
Fassadensanierung fällig. Eine gute 
Gelegenheit, dem Haus eine neue Op-
tik zu verleihen und gegebenenfalls die 
Dämmung zu verbessern. 

Bekennen Sie Farbe!
Hausfassaden müssen nicht mono-
ton und langweilig sein. Um einem 
Gebäude individuellen Charakter zu 
verleihen, reichen schon wenige gut 
gewählte farbliche oder architektoni-
sche Akzente aus. Zu den gängigsten 
Maßnahmen zählt zunächst ein neuer 
Anstrich. En vogue sind natürliche und 
Beständigkeit ausstrahlende Farbtöne 
wie Beige, Sand, Terracotta oder auch 
Grautöne. Doch auch mutige Akzente 
in dunkleren Farben wie Anthrazit, 
Marineblau oder Tiefgrün sind im Trend 

und geben der Fassade zum Beispiel 
durch das Inszenieren von Details wie 
Gesimsen, Fensterrahmen oder Fassa-
denvorsprüngen einen modernen und 
eleganten Ausdruck. Auch strukturie-
rende Putztechniken verändern das 
äußere Erscheinungsbild. 

Wer mehr verändern möchte, kann 
sich für eine Fassadenverkleidung ent-
scheiden. Materialien wie Holz, Klin-
ker, Metall oder Faserzementplatten 
bieten nicht nur gestalterische Vielfalt, 
sondern überzeugen auch durch Halt-
barkeit und Witterungsbeständigkeit. 
Ergänzende Elemente wie Fensterlä-
den, Vordächer und nicht zuletzt eine 
moderne Beleuchtung runden das 
neue Erscheinungsbild ab und setzen 
gezielte Akzente.

Grüne Fassade
und Wärmedämmung.
Eine attraktive Alternative sind be-
grünte Fassaden. Sie regulieren das 
Mikroklima, bieten Kleintieren Nah-
rung, schützen das Gebäude vor Wit-
terungseinflüssen und steigern damit 
die Energieeffizienz. 

Es ist generell sinnvoll, die Fassaden-
renovierung mit einer energetischen 
Sanierung zu verbinden. Eine außen 
angebrachte Wärmedämmung – etwa 
in Form eines Wärmedämmverbund-
systems – verbessert die Energieeffizi-
enz des Hauses deutlich. 

Gesetzliche Vorschriften beachten!
Bei einfachen gestalterischen Maß-
nahmen ist meist keine Baugeneh-
migung erforderlich, doch bevor Sie 
sich ans Werk machen, sollten Sie 
die gesetzlichen Voraussetzungen 
prüfen. Maßgeblich ist die jeweilige 
Landesbauordnung. Darüber hinaus 

ImmoAktuell.
Immobilien, Wohnen und Leben.

Frischer Look für die Fassade.        
So bekommt Ihr Eigenheim ein neues Gesicht. 

Abhängig von den Witterungsbedingungen und 
dem Zustand des Gebäudes sollte die Hausfassa-
de alle 15 bis 25 Jahre erneuert werden.
Foto: peuceta/iStock

K   6 .rtS rehcabmlu
9   htueryaB 5445
 

T 0  511 52 008 129
M 0  443 444 21 151
E t  ed.xamer@regrebmoh.olih

E   lairotid

L  ,reseL dnu nennireseL ebei
 
g netsuen reresnu nnigeB uz hciel  
A lleutkAommI red ebagsu  
e sppiT ehcsitkarp eiS netlahr  
r rerhI gnureuenrE eid mu dnu  
F  .edassa
 
A netseuen reresnu 3 etieS fu  
A ehcierflih eiS nednif ebagsu  
H tim gnagmU muz esiewni  
M ,nerhafre dnu – nreteiM-eisse  
w vitkeffe reteimreV sla hcis eiS ei  
s  .nennök neztühc
 
S ehcuS red fua hcon eiS dni  
n renie redo miehnegiE merhI hca  
a nnaD ?egalnalatipaK nevitkartt  
w eresnu fua kcilB nenie eiS nefre  
I redo – stanoM sed neilibomm  
r riW .na hcafnie snu eiS nefu  
b  !enreg eiS netare
 
W eduerF leiv nenhI nehcsnüw ri  
b  !neseL mie
 
I – htueryaB XAM/ER rh  
H  maeT neknarfhco
  



grenze hinausreicht oder bei refl ektie-
renden Fassadenelementen.

Staatliche Förderung nutzen.
Die neue Regierung setzt die Förderung 
energetischer Modernisierungen als 
wichtigen Baustein der Energiewende 
fort. Wenn Sie eine Fassadendämmung 
planen, stehen Ihnen staatliche Förder-
mittel zur Verfügung – etwa durch die 
Bundesförderung für effi  ziente Ge-
bäude (BEG), über das BAFA oder die 
KfW. Auch auf kommunaler Ebene gibt 
es teilweise Förderprogramme, zum 
Beispiel für begrünte Fassaden oder 

ImmoAktuell

gibt es kommunale Bebauungspläne, 
die regeln, welche Farben, Formen und 
Materialien im jeweiligen Stadtgebiet 
zulässig sind. Gestaltungssatzungen 
dienen dem Erhalt des Ortsbildes. 
Sie sind insbesondere in Altstädten 
üblich, können jedoch auch für ganze 
Stadtteile gelten. Besondere Vorsicht 
ist bei denkmalgeschützten Gebäuden 
geboten. Hier muss jede äußere Ver-
änderung vorab mit der zuständigen 
Denkmalbehörde abgestimmt werden. 
Auch das Nachbarschaftsrecht spielt 
mitunter eine Rolle – etwa, wenn eine 
neue Dämmung über die Grundstücks-

Maßnahmen zur Verschönerung des 
Ortsbildes.

Fazit: Mit der richtigen Planung lässt 
sich die Fassadengestaltung nicht nur 
optisch ansprechend umsetzen, son-
dern auch funktional und rechtssicher. 
So wird das Eigenheim aufgewertet, 
energieeffi  zienter gemacht – und erhält 
ein Gesicht, das zum Stil der Bewohner 
passt.

Quellen: planundrecht.de, baunetzwissen.de, obi.de
anfrage.deutsche-sanierungsberatung.de, haufe.de,
Heida-bau.de, energiefachberater.de, holzvomfach.de,
kanzlei-herfurther.de 

Der Duftgarten im Juli.      
Ein Genuss für die Sinne.   

Ein Duftgarten ist eine wahre Freude 
für die Sinne und macht jeden Auf-
enthalt im Freien zu einem wohltu-
enden Erlebnis. Mit etwas gestalte-
rischem Geschick und der richtigen 
Pfl anzenauswahl können Sie bald 
die Vielfalt der Aromen genießen.  

Ein Garten, der nicht nur das Auge, 
sondern auch die Nase erfreut, ist 
eine ganz besondere Oase der Ent-
spannung. Im Juli zeigt die Natur ihre 
volle Pracht, viele Blüten und Kräuter 
entfalten ihre intensivsten Aromen. 
Entscheidend für das sinnliche Erleb-
nis und auch für die Wirkung auf das 
limbische System, und damit auf das 
menschliche Gemüt, ist die richtige 
Auswahl duftender Pfl anzen. 

Die Stars im Duftgarten sind der beru-
higende Lavendel, der entspannende 
Jasmin, stimmungsaufhellende Rosen 
(besonders aromatisch sind alte Sorten 
und englische Rosen) sowie Phlox, Flie-
der, Lilien, Duftwicke und -pelargonien. 
Bis in den Oktober hinein blühen die 
mexikanische Schokoladen-Kosmee 
und die Vanilleblume. Für das duftige 
Aroma am Abend sorgen Nachtkerze 
und -viole, die Engelstrompete und das 
Geißblatt. 

Unter den Kräutern tun sich Pfeff er-
minze und Zitronenmelisse mit ihrem 
frischen, belebenden Duft hervor sowie 
aromatische mediterrane Würzpfl anzen 
wie Rosmarin, Thymian, Oregano, Ba-
silikum, Salbei und Majoran. 

Gestaltungstipps für die Duftoase.
Wählen Sie einen geschützten, sonni-
gen Platz. Naturgemäß lieben mediter-
rane Pfl anzen wie Lavendel, Lilien und 
Rosmarin Wärme und Sonne. Ist der 
Pfl anzort windgeschützt (z. B. durch 
eine Hecke oder Mauer), bleiben die 
Düfte länger in der Luft.

Legen Sie Duftinseln an wie beispiels-
weise ein Kräuterbeet, eine Rosenlau-
be oder auch einen schattigen Bereich 
mit Waldmeister und Farnen. Pfl anzen 
Sie intensiv duftende Pfl anzen in Grup-
pen, damit sich ihr Aroma gut entfalten 
kann. Doch achten Sie darauf, dass die 
Duftnoten harmonieren und sich nicht 
gegenseitig überlagern – es sei denn, 
Sie möchten neue Duftkompositionen 
entdecken.

für vier
Personen

Beeren-Chia-Smoothie.
Lecker, erfrischend und sehr gesund. 

Dieser Smoothie ist nicht nur le-
cker und blitzschnell zubereitet, 
er stärkt auch das Immunsystem. 
Ob mit frischen oder tiefgekühlten 
Beeren – er lässt sich einfach und 
schnell zubereiten.

Und so geht’s: Frische Beeren wa-
schen und in einen Mixbecher geben 
(gefrorene Früchte können unaufge-
taut verarbeitet werden). Einige Bee-
ren zum Garnieren zur Seite legen.

Joghurt, Chiasamen und Wasser zu 
den Beeren geben und alles mit ei-
nem Stabmixer fein pürieren. Beeren-
Chia-Smoothie in zwei Gläser füllen 
und mit Beeren garnieren.

Wer es etwas süßer mag, kann 1 EL 
Agavendicksaft dazugeben. 

Wir wünschen guten Durst!  

Zutaten
leckere Ideen

Rezept

•  200 g Beerenmischung
    frisch oder tiefgekühlt 
•  100 g Joghurt, 1,5 % Fett
•  200 ml Leitungswasser
•  1 EL Chiasamen
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Zutaten für einen halben Liter:



Immobilien, Wohnen und Leben

le. Platzieren Sie die Pflanzen entlang 
der Spazierwege oder in der Nähe von 
Sitzplätzen, um ihr Aroma genießen zu 
können. Unser Tipp für romantische 
laue Sommerabende: Planen Sie einen 
Sitzplatz in der Nähe von Abendduftern 

wie Nachtviole und Geißblatt.

Nutzen Sie Wasser als Duftträger: 
Wasserspiele wie ein Springbrunnen 
können die Duftmoleküle besser in der 
Luft verteilen.  
 

Bauen Sie Wege ein: Kies-, Holz- oder 
Trittsteinwege führen Sie und Ihre Be-
sucher durch die duftenden Bereiche. 
Besonders attraktiv: ein Barfußpfad, 
gesäumt von trittfesten Kräutern wie 
Polsterthymian oder Römischer Kamil-

Ein Messie-Mieter kann für den 
Vermieter zu einer großen Heraus-
forderung werden. Müll, Gerüm-
pel und Unrat können die Woh-
nung unbewohnbar machen und 
schlimmstenfalls die Bausubstanz 
gefährden. Wie können Vermieter 
ihr Eigentum schützen?  
 
Bedingt durch eine Zunahme an 
psychischen Erkrankungen und so-
zialer Isolation, nicht zuletzt während 
der Corona-Krise, tritt das Messie-
Syndrom in den vergangenen Jahren 
verstärkt auf. Bundesweit, so schätzt 
man, sind drei Millionen Menschen 
betroffen und mit ihnen nicht selten 
die Vermieter, die nicht wissen, wie sie 
dem Problem begegnen sollen. 

Um was geht es eigentlich? – Das 
Messie-Syndrom ist eine psychische 
Erkrankung, die sich im zwanghaften 
Horten von Dingen äußert. Bedingt 
durch eine Wertbeimessungsstörung 
fällt es den Betroffenen schwer, sich 
von Gegenständen zu trennen – mö-
gen diese, objektiv betrachtet, auch 
nutzlos sein. Altpapier, Verpackungen, 
defekte Geräte türmen sich auf und 
lassen die Wohnung im Chaos versin-
ken. 

Ist das legal? – „Der Mieter ge-
nießt eine große Freiheit, wie er sich 
und sein Leben einrichtet“, erklärt 
Rechtsanwalt Dr. Carsten Brückner, 
Vorsitzender des Eigentümerverbands 
Haus & Grund Berlin. Ein Mieter darf 

also so viele Dinge in seiner Wohnung 
aufbewahren, wie er möchte. Das 
Horten jahrzehntealter Zeitungen ist 
Privatsache. Aber auch hier gilt die in 
bürgerliches Recht gegossene Maxi-
me des Philosophen Immanuel Kant: 
„Die Freiheit des Einzelnen endet dort, 
wo die Freiheit des Anderen beginnt“ 
– bzw. wo andere geschädigt werden. 

„Ein Verhalten des Mieters ist spä-
testens dann vertragswidrig, wenn 
andere Mieter in ihrem vertragsgemä-
ßen Gebrauch beeinträchtigt werden“, 
konkretisiert Brückner. Der Gestank 
von verdorbenen Lebensmitteln im 
Hausflur oder Ungeziefer, angelockt 
von organischen Abfällen – solche 
Auswüchse des Messiedaseins wi-
dersprechen dem grundlegenden 
Recht auf eine „ordnungsgemäße und 
vertragsgemäße Nutzung der Miet-
wohnung“. 

Was kann der Vermieter tun? – 
Zunächst einmal das persönliche 
Gespräch suchen: In vielen Fällen 
zahle der Mieter auch unregelmäßig 
die Miete. Dies sei ein guter Anlass, 
um die oft sehr schambehaftete Si-
tuation zu besprechen, rät Brückner. 
„Zunächst kann der Vermieter den 
Mieter im ruhigen Ton auf das Problem 
ansprechen und ihn bitten, den Unrat 
zu beseitigen.“ 

Doch dafür muss er sich natürlich 
zunächst ein Bild der Lage vor Ort ma-
chen. Der Vermieter ist dazu berech-
tigt, wenn ein begründeter Verdacht 
auf Schäden oder Pflichtverstöße be-
steht. Sollte der Mieter die Wohnungs-
besichtigung verweigern, kann der 
Vermieter sie mit einer Duldungsklage 
erstreiten. Ist Gefahr im Verzug, reicht 
eine einstweilige Verfügung. 

Bleiben die Gespräche erfolglos, folgt 
eine schriftliche Abmahnung, die 
dem Mieter eine angemessene Frist 
setzt, die Wohnung zu entrümpeln 

und bereits entstandene Schäden zu 
beseitigen. Erst wenn die gesetzte 
Frist ungenutzt verstrichen ist, kann 
der Vermieter eine fristlose Kündigung 
aussprechen (§ 543 BGB). Die Anfor-
derungen dafür sind im Bürgerlichen 
Gesetzbuch allerdings relativ hoch 
angesetzt: „Eine fristlose Kündigung 
wegen Verwahrlosung ist nur mög-
lich, wenn der Mieter die Wohnung 
erheblich gefährdet“, erklärt Rechts-
anwalt Brückner. Was eine erhebliche 
Gefährdung ist, definiert das Gesetz 
jedoch nicht. Hierzu muss immer der 
Einzelfall beurteilt werden.

Wichtig: Um für einen Rechtsstreit 
bestmöglich vorbereitet zu sein, soll-
ten sämtliche Beschwerden anderer 
Mieter, zum Beispiel über Gestank im 
Treppenhaus oder Ungeziefer, schrift-
lich dokumentiert werden. Wurden bei 
der Wohnungsbesichtigung Müllberge 
vorgefunden, sollte auch dies schrift-
lich notiert werden. Hilft das alles 
nichts und der Mieter weigert sich 
auszuziehen, bleibt dem Vermieter nur 
noch die Räumungsklage.

Unser Tipp: Nicht jeder Fall muss 
zwangsläufig vor Gericht enden. Sozi-
aldienste, Betreuungsstellen oder das 
Gesundheitsamt können unterstützen-
de Maßnahmen einleiten oder betreu-
ungsrechtliche Schritte in die Wege 
leiten. In Einzelfällen ordnet das Be-
treuungsgericht sogar eine Räumung 
an – zur Abwehr gesundheitlicher Ge-
fährdung für den Betroffenen selbst. 

 
 

 
Quellen: Quellen: bmj.de, gesetze-im-internet.de, 
hausundgrund.de, immowelt.de, haufe.de, immopor-
tal.com, Sonntagsblatt.de

Wenn Chaos das Eigentum gefährdet.  
Was tun, wenn der Mieter sich als Messie erweist?  
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The Icons

We have a specific style that has been developed for 
RE/MAX icons. The existing icons are available. If you 
need a new one please contact RE/MAX Europe.
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